
Arsfrertigung

Hamburg

Beschluss

ln dem einstweiligen Verf i.lgurqsverhhren

, GmbH, rerfeten durch die Geschätsfiihrer

- Antragstellerin -

Vertahrens hevollmäc htigie'

Rechtsanwälle Rasch, An der Alster 6, 20099.Hamburg, Gz.: 13000.1113
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gElen

1) GmbH. veffeten dutch den C€scMftsfiihrer .

- Antragsgegierin zu 1) -

2J

- Antragsgegner zu 2) -

beschließt das Landgericht Hamhrrg - Zvilkammer 10 - durch den VorsiEenden Rbhter am

Landgerichl 1, den Richter am Landgericht' und den Richter am Landgerichl
,am 26.04.2013:

1. lm Wege einer einstweiligen Verfflgung - der Dringlichkeit wegen ohne mündliche Ver
handlung - wird den Antragsgegnern bei Vermeidung eines vom Gericht filr ieden Fall der

anviderhandlung festruseEerden Odnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nichl
beigetrieben werden kann. einer grdnungshaff oder Ordnungshait bis zu 6 lv'lonaten (Ord'
nungsgeld im Einzelfatl höchstens € 25O.000,00; Ordnungshaft lnsgesamt hÖchstens zwei
Jshre, zu vollziehen an dem Anttagsgegner zu 2)) vetboien, die Softrvare 'lPDownlo+

,,<?' l;;l , der? hezustellen, zu verbreiten. und/oder zu gewerblichen 
fweckgn zu_besitzen, wenn

.-"" r- ,äi9se Software es ermöglicht, mit dem \&ßchlusselungsvrerfahren Real-Time i/essaging

,: /,{') 1"'



Protocol (RTlvFE) und einer zusäErcf'.ten fof<e*Unf geschtlEte \ide$!.eams, die hhal-
te der J GmbH enthalten, \on der Fttern€tseite
'!vww.my.video.de'' herunte'z uladen und unter Umgehung dieser Schutrmaßnahm€n aul
einem Compuler oder einer ähnlichen Dstenspeich€rvonichtung dauerhaft zu speichem.

Von den Kosten des Verfähfens trageq die Anfagsgegnerin zu 1) 2l3 und der Antragsgeg'

tt€t zu 2) 113.

J. Der Streitwerl wird auf EUR 200.000,00 bslgeseEt es entfalten hiervon auf das StreitveF

hällnis zur Anltagsgegnerin zu 1) EUR 133.333,50 und auf das Sfeitverhältnis zum An'

tragsgpgner zu 2) EUR 66.666.50.

Gründe

Der auf Altrag der Antragstellerin ergangenen Entscheidung liegen prozesEual die Regelun-

gen der SS 935 ff., 922 ZPO zwunde, wobei die Ör$iche ärsülndigkeit des Gedchts au6 S 32

ZPO folgt. Der Untedassungsanspuch blgt aus den 55 1091, 823 Abs 2 BGB i.Vm. $ 95a Abs

1 und 3 UrhG, d€ Androhung der Ordnungstnitlel folgt aus 5 890 ZPO.

Die Anbagstelterin hat das wrliegen def €lsächlichen vorausseeungen des lenorrerten, aus d€n

$S 1004, S23 Abs, 2 BGB iV.m. $ 95a Abs. 1 und 3 UrhG folgenden Unierlassungsanspruchs

gegen die An$agsgegner dErgelegt und glaubhafi g€macht.

Die Antragstellerin ist aKivlegilimiert. Sie ist lnhabedn der ausschließlichen Wrwertur€srechte

der Tonlräg€rhersteller und Filmhsrstetler {u.a.) an der Tonaufnahme und dem lvl,sikvideo "

''' des Künstlers As solohe ist sie berechügt, gegen eine Ltrnge-

hung von SchuEmaßnahmen nach S 95a urhG vozugehen (vgl. LG littnchen zulvl-RD 2013, 76

Es ist glaubhaft gemacht worden, dass die Antragsgegnerin zu 1) die Softrare "JDownloade€"

verbreitet. hergestellt und zu gewerblichen Zwecken besessen hat. Diese Software ermöglichte

es, das o,g tvtJsikvideo mit der genannten Tonau{nahme von der Internelseite 'vww.my.video.d€"

herunterzuladen, obwohl der Betreibe. der lntem€tseile den Videostream hieNor mit dem Ver-



- 3-

schlüsselungsverfahren R€al-Tlme lvlessaging Protocol (Rf[pE) und einer zusäElichen TG

ken-URL gesehÜtz! hat Bei dem ReaLTime lvl€ssagir€ Ptotocol (RTi/PE) und der zusätrlich€n

Token-URLhande|tessichu'nwir|sametechnbcheschrrEmaßnahmenimSi'mevonsgsa

Abs. 2 UrhG oiese wurden dur6h die \€tfahrensgegenstihdliche sofrpare det Antrag$gegnenn

zu 'l) umgrangen. Die Antragsgwnerin zu 1) hat die gem' S 95s Abs' 3 UrhG verbotenen Handlun'

gen vorgenornmen. Def Antragsgeg rs zu 2l ist als ihr C'eschäftsfuhrer hierfur verardlvorilich'

DieSchutzgesetr\Efleuur€enbeg{rdetdiewnnulungeinerWiradaho|ungsgefahr.Eirßstraf-

bewghrteUntgr|assungsedärunghabendieAnfagsgggneraufdieAbmahnungderAnüagEte|le-

rin hin nichl abgegeben.

Es b€steht auch ein Verfugungsgrund

Dle Kost€nentscf€idung beruht aul den $ 91 Ab6' 1 ZPO' Der CiegemtandEwert bt nach d€n SS

53 Abs. 1 Nr. 1 GKG, 3 ?O geschätst worden-

VwsiEerdel Richter

am Landgerkht

Für den Gleichlaut der Arsterbgung

Hambußi, 26.U.2013

Rtchter

arn Laff gerichl

Richter
arn Lardg€dcht


